
Orts- und Stadtkern
(Zone I)

Erweiterter Orts- und Stadtkern
(Zone II)

Erweiterter Orts- und Stadtkern
Grenze

Orts- und Stadtkern Grenze

LEGENDE

Mit parzellengenauer Orts-/Stadtkernabgrenzung. Multifunktionale Nutzung, vertikale
Nutzungsmischung: Einzelhandel, Dienstleistungen, Wohnen. Dichte und (wenn
vorhanden) geschlossene Bebauung, historischer Zentrum. Gute Durchwegung,
uberwiegend öffentlicher bzw halböffentlicher Außenraum.

In fußläufiger Distanz zum Orts- und Stadtkern (Zone I) max 300m. Vorwiegend
Wohnnutzung und gut angebundene Freiflächen.Beilage 9: Schematische Darstellung der

Ortskernbegrenzung in Anlehnung an ÖROK-Nr.205
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